
 

 

 
 

Amtsgericht Lingen (Ems) 

- Pressestelle - 

 

 

  

 

 

02.06. - 06.06.2025 
- 23. KW, Stand:28.05.2025 – 

 

Terminvorschau für die Presse 
- Öffentliche Sitzungen des Schöffen- und Jugendschöffengerichts - 

 

 
02.06.2025 

 

10.00 Uhr 

Saal Z 16 

 

gegen A. 

 

wegen Herstellens, 

Besitzes und Verbreitens 

kinderpornographischer 

Inhalte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.06.2025 

 

09.00 Uhr 

Saal Z 16 

 

gegen W. 

 

wegen Vornahme 

sexueller Handlungen an 

einer Person unter 

Ausnutzung des 

 

Schöffengericht 

Vorsitzender: Richterin Drees 

 

Herstellen, Besitzen und Verbreiten kinderpornographischer 

Inhalte? 

 

Dem zur Tatzeit 35 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, sich 

im Zeitraum vom 02.02 2022 bis 20.07.2022 mindestens 2130 

kinderpornographische Bilddateien, 431 kinderpornographische 

Videodateien, 2.613 jugendpornographische Bilddateien und 506 

jugendpornographische Videodateien verschafft und auf seinem 

Mobiltelefon gespeichert zu haben, die im Rahmen einer 

polizeilichen Durchsuchung dort vorgefunden worden seien.  

Er soll durch das Fenster einer nicht näher bekannten Wohnung 

heimlich ein sich dort aufhaltendes Kindes fotografiert haben. Zudem 

habe er sechs Mal Dateien versandt, auf denen unter 14 Jahre alte 

Jungen und/oder Mädchen zu sehen seien, die sexuelle Handlungen 

an sich vornehmen oder an denen sexuelle Handlungen 

vorgenommen werden würden. 

 

Zu dem Termin sind neben den üblichen Beteiligten ein 

Sachverständiger und 1 Zeuge geladen. 

 

 

 

 
Jugendschöffengericht 

Vorsitzender: Richter Dr. Ludes 

 

Vornahme sexueller Handlungen an einer Person unter 

Ausnutzung des Umstandes, dass diese nicht dazu in der Lage 

war, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern? 

 

Der zur Tatzeit 18 Jahre alte Angeklagte soll mit der zum 

Tatzeitpunkt 14 Jahre alten Geschädigten S. im Anschluss an die 

Silvsterfeier 2023 / 2024 bei sich zu Hause in einem Bett übernachtet 

haben. Gegen 12.00 Uhr am 01.01.2024 sei die Geschädigte dann 

davon aufgewacht, dass der Angeklagte sie an sich gedrückt , seine 



 

 

Umstandes, dass diese 

nicht dazu in der Lage 

war, einen 

entgegenstehenden Willen 

zu bilden oder zu äußern 

 

 

 

 

Hüfte rhythmisch an ihren Po gedrückt, in diesen gekniffen, er sie 

oberhalb der Bekleidung zwischen die Beine gefasst und sie dort mit 

den Fingern im Bereich der Scheide berührt habe. Die Geschädigte 

habe signalisiert, dies nicht zu wollen, weshalb der Angeklagte 

zunächst von ihr abgelassen habe. Nach wenigen Minuten habe er sie 

erneut am Po und zwischen den Beinen berührt und versucht, ihre 

Hose auszuziehen. Als sich die Geschädigte auf den Rücken gelegt 

habe, habe der Angeklagte von ihr abgelassen. 

Der Angeklagte sei davon ausgegangen, dass die Geschädigte 

zunächst so fest geschlafen habe, dass sie dessen sexuelle 

Annäherungsversuche nicht bemerkt habe. 

 

Zu dem Termin sind neben den üblichen Beteiligten 5 Zeugen 

geladen. 

 
 

Hauptverhandlungstermine müssen manchmal kurzfristig aufgehoben oder verschoben werden müssen. Wenn 

Sie an dem Termin teilnehmen möchten, empfiehlt sich daher eine Nachfrage in der zuständigen Geschäftsstelle: 

Jugendschöffengericht:  0591 8049 314 

Schöffengericht:   0591 8049 314. 

 

Kontakt: 

Ri`inAG Dr. Bettina Mannhart 

Telefon: 0591-8049-201 

Telefax: 0591-8049-444 

E-Mail: Bettina.Mannhart@justiz.niedersachsen.de 

 


